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Zusammenfassung 

 
An einer planen Grenzfläche zwischen zwei Medien wird das Licht so gebrochen, 

dass eine optische Abbildung mit GB =  und  g
n

n
b

1

2
=   vorliegt. Im Fall 

021 >nn  ergibt sich ein virtuelles, im Fall 021 <nn  ein reelles Bild. 
 
 
 
1.  Herleitung der Abbildungsgleichungen  
  
Wir betrachten die in Abbildung 1 dargestellte Situation. Die von einem Gegenstand (Größe 
G) ausgehenden Lichtstrahlen werden an der Grenzfläche zwischen den Medien mit den 
Brechzahlen 1n  und 2n  so gebrochen, dass ein virtuelles Bild (Größe B) entsteht. Das virtuel-
le Bild ist aufrecht und hat die gleiche Größe wie der Gegenstand. 
  

GB =            (1) 
 
 
Mit dem Brechungsgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Optische Abbildung durch eine plane Grenzschicht zwischen zwei Medien mit unter-
schiedlicher Brechzahl 
 

2n  G B 

b 

g 

1n  

1θ  

2θ  

x  



2 

 
 )sin()sin( 2211 θθ nn =         (2) 
 
sowie der Kleine-Winkel-Näherung 
 
 ii θθ sintan ≈    (i = 1, 2)        (3) 

 
folgt (siehe Abb. 1) nach kurzer Überlegung für die Bildweite  
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2. Freihandexperiment 
 
Für den Übergang von Wasser ( 33,11 =n )  nach Luft ( 00,12 =n ) berechnet sich mit Glei-

chung (4) die Bildweite zu gb 75,0= . Zur Demonstration dieses Effekts eignet sich das in 
Abb. 2 skizzierte Freihandexperiment [1].  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Eine Münze, die auf dem Boden einer Tasse liegt, kann der Beobachter im links 
skizzierten Fall nicht sehen. Wird in die Tasse Wasser geschüttet, wird die Münze, bei unver-
änderter Blickrichtung, sichtbar.   
 
 
3. Abbildung im Fall  21nn  < 0 

 
Formal spricht nichts dagegen, eine der beiden Brechzahlen negativ zu wählen. In diesem Fall 
folgt aus dem Brechungsgesetz (2), dass der Winkel 2θ  einen negativen Wert annimmt. Dies 
bedeutet, dass bei der Lichtbrechung ein- und ausfallender Strahl auf der gleichen Seite des 
Lots liegen (Abb. 3). Im Vergleich zu der in Abbildung 1 dargestellten Situation ergibt sich 
jedoch ein reelles Bild im gegenüberliegenden Medium 2. Die Gleichungen (1) und (4) gelten 
unverändert. Die Berechnung von b liefert jedoch eine negative Bildweite, d.h. das reelle Bild 
liegt rechts von der Grenzfläche.  
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Abb. 3: Strahlengang bei Brechung im Fall 021 <nn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Optische Abbildung durch eine plane  
Grenzfläche zwischen zwei Medien mit 021 <nn  ("flache Linse") 

 
 
4. Materialien  mit negativer Brechzahl 

 
Materialien mit negativer Brechzahl wurden bereits 1968 von dem sowjetischen Physiker 
Victor Veselago vorhergesagt und diskutiert [2]. Zu Beginn dieses Jahrtausends wurden Ex-
perimente publiziert [z.B. 3 - 4], die die Existenz von Materialien mit negativer Brechzahlen 
für Mikrowellen beweisen oder zumindest nahe legen. Zahlreiche Forschungsgruppen sind 
damit beschäftigt, auch für kürzere Wellenlängen entsprechende Materialien zu finden bzw. 
zu designen [5]. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch im Sichtbaren so ge-
nannte Metamaterialien mit negativen Brechzahlen realisiert werden und „flache Linsen“ ge-
baut werden können. 
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